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RS OGH 1971/5/27 1Ob138/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1971

Norm

AußStrg §18 A

JN §42 Aa

ZPO §411 Cb

Rechtssatz

Wurde eine bürgerliche Rechtsache infolge Verletzung der Bestimmung des § 42 Abs 1 JN statt im außerstreitigen im

streitigen Verfahren entschieden und kann dieser Nichtigkeitsgrund gem § 42 Abs 3 JN im streitigen Verfahren nicht

mehr wahrgenommen werden, muß doch die Rechtskraft einer außerstreitigen Entscheidung, wäre sie im richtigen

außerstreitigen Verfahren zu berücksichtigen gewesen, auch im streitigen Verfahren in gleicher Weise berücksichtigt

werden.
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